
Stadt Weißenfels   
 

 

Sitzung des Stadtrates  
 

Antrag von: 

☐ den Fraktionen  

☒ dem Stadtratsmitglied Gunter Walther 

Titel des Antrages: 
Antrag Stadtrat Gunter Walther 
Erlass Straßenausbaubeiträge 2017-2019 

Vorlagen-Nr.: 003(VII)2021 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 
Die Verwaltung empfiehlt den Antrag abzulehnen.   
 
 

Begründung: 

 
Der Stadtrat der Stadt Weißenfels hat für die Haushaltsjahre 2019 - 2021 eine Aussetzung 
bzw. Verlängerung von der Umsetzung von Maßnahmen beschlossen, welche der 
Straßenausbaupflicht unterliegen (siehe SR Beschlüsse vom 07.03.2019 und 30.01.2020). 
 
In Bezug auf den Gesetzesbeschluss vom 15.12.2020 (mit Veröffentlichung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt am 17.12.2020) ist die Stadt 
Weißenfels beitragsrechtlich bereits tangiert.  
 
Namentlich trifft dies für die Baumaßnahme in der Großen Deichstraße zu. Die Arbeiten 
konnten erst im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Bereits im Jahr 2018 wurden hierfür 
Vorauszahlungen erhoben, welche nun gemäß der aktuellen Gesetzeslage (§ 18 (3) KVG-
LSA) bis spätesten 31.12.2021 zurück zu erstatten sind. 
 
In diesem Zusammenhang sei nochmals auf die detaillierten Ausführungen des 
Fachbereichs III, zur Anfrage AF 143/2020/2 im Stadtrat vom 10.09.2020, hingewiesen. 
 
 
 

 
Weißenfels, 21.09.2020 

 
Schicke 
Fachbereichsleiter V 

 


